
InVita Betreuungsdienst Effing GbR                                           
Inhaber Thomas und Carina Effing                                       

Dienstleistung Umfang Stundensatz oder Fallpauschale

Betreuung, Beschäftigung und Alltagsbegleitung Stundensatz, je 60min 45,50 €

Betreuung, Alltagsbegleitung und Haushaltshilfe Stundensatz, je 60min 45,50 €

reine Haushaltshilfe Stundensatz, je 60min 41,30 €

Haushaltshilfe gemeinsam mit dem Betroffenen Stundensatz, je 60min 41,30 €

Begleitfahrten Stundensatz, je 60min 41,30 €

Pauschale bei versäumter Terminabsage (kleiner 24 Stunden) Stundensatz, je 60min 37,00 €

Fahrtkostenpauschale für Extrafahrten bis 10km 5,00 €

Fahrtkostenpauschale je Einsatz 8,80 €

Pflegeberatung §7a. Coaching Antragstellung einschließlich 
Begleitung der Begutachtung. Beratung für die Pflegeperson und 
Angehörige. 

je Einsatz 120,00 €

Pflegeberatung §37 Abs.3 SGB XI verpflichtend bei PG 2-5 
halbjährlich je Einsatz Kostenübernahme durch die 

Pflegekasse

Privatleistungen werden mit den gleichen Stundensätzen abgerechnet und jeweils separat in Rechnung gestellt. Leistungen, die über 
den gesetzlichen Anspruch der Leistungsnehmerin / des Leinstungsnehmers hinausgehen und deren Kosten nicht seitens der 
Kranken- oder Pflegekassen bzw. des Sozialhilfeträgers übernommen werden, sind von der Leistungsnehmerin / dem 
Leistungsnehmer selbst zu bezahlen. Genaue Angaben finden Sie im Betreuungsvertrag §5. Stand 04/26

Leistungs- und Kostenaufstellung 
Miehlener Str. 3a / Tel.: 06 77 2 96 93 61 2                                                  
info@invita-betreuung.de / www.invita-betreuung.de

Die Stundensätze beinhalten neben dem reinen Leistungssatz, die Investitionspauschale. Dies ermöglicht die Abrechnung der 
gesamten Leistung über die Pflegekasse. 


